
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preisliste Mischgut 

Tel.: +49 (0) 8651 7009 - 900, Fax -950, E-Mail: info@saalachkies.de Tel.: +49 (0) 8651 7009 - 900, Fax -950, E-Mail: info@saalachkies.de 
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21 Tragschichten 
2140 AC 16 trag B 70/100 T1 G4  85,00 
2141 AC 16 trag B 50/70 T1 G4  87,00 
2340 AC 16 trag B 70/100 T3 G4  85,00 
2150 AC 22 trag B 70/100 T1 G4  85,00 
2152 AC 22 trag B 70/100 T2 G5  85,00 
2153 AC 22 trag B 70/100 T2 G4  85,00 
2160 AC 32 trag B 70/100 T1 G4  83,00 
2161 AC 32 trag B 70/100 T2 G4  83,00 
2162 AC 32 trag B 50/70 T1 G4  83,00 
2163 AC 32 trag B 70/100 T2 G5  83,00 
         
22 Hochstandfeste Tragschichten – Binder 
         
2254 AC 22 binder PmB 45/80-65 H1 G4  107,00 
2255 AC 22 binder PmB 25/55-65 H1 G4  108,00 
2265 AC 32 binder PmB 45/80-65 H1 G4  99,00 
         
23 Tragdeckschichten 
2540 AC 16  deck B 70/100 A5 G8  87,00 
2541 AC 16  deck B 70/100 A5 G7  87,00 
2544 AC 16  deck B 70/100 A5 G7 50 99,00 
2550 AC 22  deck B 70/100 A5 G7  87,00 
         
25 Deckschichten 
2520 AC 8 deck B 70/100 A1 G2 44 109,00 
2525 AC 8 deck B 70/100 A1 GS 50 122,00 
2530 AC 11 deck B 70/100 A1 G2 44 107,00 
2535 AC 11 deck B 70/100 A1 GS 50 120,00 
2536 AC 11 deck PmB 45/80-65 A2 GS 50 127,00 
2542 AC 16 deck B 70/100 A1 GS 50 116,00 
2543 AC 16 deck PmB 45/80-65 A2 GS 50 126,00 
         
26 Splittmastix 
2665 SMA 11  PmB 45/80-65 S1 GS 50 140,00 
2667 SMA 11  PmB 45/80-65 S3 GS 50 127,00 

Bestellungen: +49 (0) 8651 7009 - 900, Fax -950   

Abholung: Mo bis Do von 07:00 bis 17:00 Uhr, Fr von 07:00 bis 13:00 Uhr  
      

                        Preisliste Österreich        Stand: 01. April 2022 

Alle Preise sind netto, ab Werk zuzüglich der am Tage der Rechnungsstellung gültigen Umsatzsteuer. 

Angebot und Lieferung entsprechend nachstehenden " Allgemeinen Geschäftsbedingungen" 



     

 

 

   

Antretter GmbH & Co.KG; Stand 22.08.2017 

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen für den Verkauf 
von Asphalt und anderen Baustoffen 

Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller Verkäufe von Asphalt 
und anderen Baustoffen (Sand, Kiesel, Splitt, Steine, auch als 
Gemisch). Dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren 
Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der 
Käufer ist kein Kaufmann im Sinne des HGB (Handelsgesetzbuch). 
Allgemeine Einkaufsbedingungen des Käufers gelten uns 
gegenüber nicht. 

1. Angebot 

Ein Angebot ist für uns unverbindlich, falls nicht etwas anderes 
vereinbart worden oder die Lieferung bereits erfolgt ist. Für die 
richtige Auswahl der Sorte und Menge des zu liefernden 
Asphalts/Baustoffs ist allein der Käufer verantwortlich. Die 
Preisliste gilt nicht als Angebot. 

2. Lieferung und Abnahme 

Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der 
vereinbarten Stelle: wird diese auf Wunsch des Käufers 
nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehen den 
Kosten. 

Wir sind bemüht, vom Käufer gewünschte oder angegebene 
Leistungszeiten einzuhalten. Die Nichteinhaltung vereinbarter 
Leistungszeiten berechtigt den Käufer unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag (§ 323 BGB). Soweit 
von uns nicht zu vertretende Umstände die Ausführung 
übernommener Aufträge für uns erschweren, verzögern oder 
unmöglich machen, sind wir berechtigt. die Lieferung/Restlieferung 
um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder vom 
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten 
haben wir z.B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Streik, 
Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse 
bedingte Arbeitsstörungen, Mangel an notwendigen Roh- und 
Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörung 
und unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferanten 
oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die 
Aufrechterhaltung unserer Leistungserbringung abhängig ist. Für 
die Folgen unrichtiger Angaben bei Abruf, haftet der Käufer. Bei 
Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Transportfahrzeug 
diese ohne jede Gefahr oder Behinderung erreichen und wieder 
verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit 
schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfahrweg voraus. 
Ist diese Voraussetzung nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle 
daraus entstehenden Schäden ohne Rücksicht auf sein 
Verschulden. Das Entleeren muss unverzüglich zügig und ohne 
Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können. 

Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB, so gelten die den 
Lieferschein unterzeichnenden Personen uns gegenüber als zur 
Abnahme des Asphalts/Baustoffs und zur Bestätigung des 
Empfangs bevollmächtigt sowie unser 
Lieferverzeichnis/Sortenverzeichnis durch Unterzeichnung des 
Lieferscheins als anerkannt. 

Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger 
Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur 
Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, 
Verweigerung und Verspätung beruhen auf Gründen, die wir zu 
vertreten haben. Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner für 
ordnungsgemäße Abnahme des Asphalts/Baustoffs und Bezahlung 
des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit Wirkung für 
und gegen alle. Sämtliche Käufer bevollmächtigen einander, in 
allen den Verkauf betreffenden Angelegenheiten unsere 
rechtsverbindlichen Erklärungen entgegenzunehmen. 

3. Gefahrübergang 

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung des Asphalts/Baustoffs geht bei Abholung im 
Werk in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem die Ware 
verladen ist. Bei Lieferung nach außerhalb des Werks geht diese 
Gefahr auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug an der 
Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens jedoch sobald es die 
öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten Anlieferstelle zu 
fahren. 

4. Gewährleistung/Sachmängelhaftung 

Die Baustoffe unseres Sortenverzeichnisses werden nach den 
jeweils geltenden Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert. 
Eine Garantie im Sinne des § 443 BGB geben wir nicht, es sei 
denn, dass die Garantie einschließlich deren Rechtsfolgen 
gesondert schriftlich vereinbart wird. 
 
Mängel sind gegenüber der Betriebsleitung zu rügen: erfolgt die 
Rüge mündlich oder fernmündlich, bedarf sie schriftlicher 
Bestätigung; insbesondere sind Fahrer, Laboranten und 
Disponenten zur Entgegennahme der Rüge nicht befugt. 
Offensichtliche Mängel, gleich welcher Art und die Lieferung einer 
offensichtlich anderen als der vereinbarten Asphalt-/Baustoffsorte 
oder -menge sind von Kaufleuten im Sinne des HGB sofort bei 
Abnahme des Asphalts/Baustoffs (§ 433 Abs. 2 BGB) zu rügen: in 
diesem Fall hat der Käufer den Asphalt/Baustoff zwecks 
Nachprüfung durch uns unangetastet zu lassen. Unter Kaufleuten 
gilt im Übrigen die Bestimmung des § 377 HGB. 

Wegen eines Mangels, den wir nach Abs. 1 zu vertreten haben, 
stehen dem Käufer die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. 
Gewährleistungsansprüche eines Kaufmanns verjähren spätestens 
einen Monat nach Zurückweisung der Mängelrüge durch uns. 

5. Haftung aus sonstigen Gründen 

Sonstige Schadensersatzansprüche des Käufers gegen uns, 
unsere -Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von 
Vertragsverhandlungen, aus Verzug und aus unerlaubter Handlung 
sowie aus Beratungen, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie 
beruhen auf Vorsatz, gegenüber Nichtkaufleuten auch auf grober 
Fahrlässigkeit. 

6. Sicherungsrechte 

Gelieferter Asphalt/Baustoff bleibt bis zur vollständigen Erfüllung 
sämtlicher - auch künftig entstehender - Forderungen, die wir 
gegen den Käufer haben, unser Eigentum. Der Käufer darf unseren 
Asphalt/Baustoff weder verpfänden noch sicherungsübereignen. 
Doch darf er ihn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
weiterverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den 
Anspruch gegen seinen Vertragspartner bereits im Voraus einem 
Dritten wirksam abgetreten oder ein Abtretungsverbot vereinbart. 
Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen Sache 
Miteigentum im Verhältnis des Wertes der neuen Sache zum Wert 
unseres Asphalts/Baustoffs ein. Der Käufer hat die neue Sache mit 
kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich zu verwahren. Für den Fall, 
dass der Käufer durch Verbindung. Vermengung oder 
Vermischung unseres Asphalts/Baustoffs mit anderen beweglichen 
Sachen zu einer einheitlichen neuen Sache an dieser Allein oder 
Miteigentum erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung 
der in Satz 1 genannten Forderungen schon jetzt dieses 
Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes unseres 
Asphalts/Baustoffs zum Wert der anderen Sache mit der 
gleichzeitigen Zusage, die neue Sache für uns unentgeltlich 
ordnungsgemäß zu verwahren. Für den Fall des Wiederverkaufs 
unseres Asphalts/Baustoffs oder der aus ihm hergestellten neuen 
Sache hat der Käufer seine Abnehmer auf unser Eigentumsrecht 
hinzuweisen. 

Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer 
Forderungen nach Abs. 1 Satz 1 schon jetzt alle auch künftig 
entstehenden Forderungen aus einem Weiterverkauf unseres 
Asphalts/Baustoffs mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes 
unseres Asphalts/Baustoffs mit Rang vor dem Rest ab. 

Für den Fall, dass der Käufer unseren Asphalt/Baustoff zusammen 
mit anderen uns nicht gehörenden Waren oder aus unserem 



Asphalt/Baustoff hergestellte neue Sache verkauft oder unseren 
Asphalt/Baustoff mit einem fremden Grundstück oder einer 
fremden bewegliche Sache verbindet, vermengt oder vermischt 
und er dafür eine Forderung erwirbt, die auch seine übrigen 
Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt wegen der gleichen 
Ansprüche diese Forderung mit allen Nebenrechten in Höhe des 
Wertes unseres Asphalts/Baustoffs mit Rang vor dem Rest ab. 
Gleiches gilt in gleichem Umfang für seine etwaigen Rechte auf 
Einräumung einer Sicherungshypothek aufgrund der Verarbeitung 
unseres Asphalts/Baustoffs wegen und in Höhe unserer gesamten 
offenstehenden Forderungen. Wir nehmen die 
Abtretungserklärungen des Käufers hiermit an. Auf unser 
Verlangen hat uns der Käufer diese Forderungen einzeln 
nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung 
bekanntzugeben mit der Aufforderung bis zur Höhe der Ansprüche 
nach Abs. 1 Satz 1 an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit 
auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu 
benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden 
indessen von diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen und 
die Forderungen nicht einziehen, solange der Käufer seinen 
Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. 

Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene Forderungsteile 
einzieht, tritt er uns bereits jetzt seine Restfordung in Höhe dieser 
Forderungsteile ab. Der Anspruch auf Herausgabe des 
eingezogenen Betrages bleibt unberührt. 

Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber weder an 
Dritte abtreten noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein, 
Abtretungsverbot vereinbaren. Bei laufender Rechnung gelten 
unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer 
Saldoforderung, Der Käufer hat uns von einer Pfändung oder jeder 
anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte 
unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine 
Intervention notwendigen Untertagen zu übergeben und uns zur 
Last fallende Interventionskosten zu tragen. 

Der Wert unseres Asphalts/Baustoffs im Sinne dieser Ziffer 7 
entspricht dem in der Rechnung ausgewiesenen Kaufpreis 
zuzüglich 20%. Auf Verlangen des Käufers werden wir die uns 
zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert die 
Forderungen nach Abs. 1 Satz 1 um 20% übersteigt. 

7. Preis-. und Zahlungsbedingungen 

Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebots oder Annahme des 
Auftrages und seiner Ausführung unsere Selbstkosten, 
insbesondere für Bitumen, Kies, Sand, Zusatzstoffe, Zusatzmittel, 
Fracht und/oder Löhne, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot 
und Auftragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis 
entsprechend zu berichtigen. Dies gilt nicht für Lieferungen an 
einen anderen als einen Kaufmann im Sinne des HGB, die 
innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsabschluss außerhalb von 
Dauerschuldverhältnissen erbracht werden sollen. 

Zuschläge für Lieferungen nicht voller Ladung, nicht normal 
befahrbarer Straße und Baustelle sowie nicht sofortiger Entladung 
bei Ankunft und für Lieferungen außerhalb der normalen 
Geschäftszeit oder in der kalten Jahreszeit werden individuell 
anlässlich der Preisabsprache vereinbart oder gelten gemäß 
aktueller Preisliste als vereinbart. 

Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort nach Erhalt ohne 
jeden Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen schriftlicher 
Vereinbarung. Dessen ungeachtet werden unsere sämtlichen 
Forderungen auch bei Stundung - sofort fällig, sobald der Käufer 
mit der Erfüllung anderer Verbindlichkeiten uns gegenüber in 
Verzug gerät, seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein 
Vermögen das Vergleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt 
wird oder uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit 
des Käufers erheblich zu mindern geeignet sind. Wir selbst sind als 
dann nach unserer Wahl Kaufleuten im Sinne des HGB gegenüber 
berechtigt, die gelieferte Ware zurückzufordern, weitere 
Lieferungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen 
abhängig zu machen. Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Ferner können wir 
entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und 
sofortige Bezahlung verlangen. 

Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB, beeinflussen seine 
Mängelrügen weder Zahlungspflicht noch Fälligkeit und verzichtet 
er darauf, irgendein Zurückbehaltungs-recht geltend zu machen. 

Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer 
Vereinbarungen entgegengenommen. Gerät der Käufer mit der 
Zahlung des Kaufpreises in Verzug steht uns gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen Verzugsschaden bei Verbrauchern als 
Verzugszinsen in Höhe von derzeit 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz, bei Kaufleuten in Höhe von derzeit 8 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, gegebenenfalls zuzüglich 
gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Ersatz unseres sonstigen 
Verzugsschaden zu. 

Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich 
welcher Art sind ausgeschlossen, es sei denn, dass der zur 
Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns anerkannt oder 
rechtskräftig festgestellt ist. Einem Kaufmann im Sinne des HGB 
gegenüber sind wir berechtigt, schon jetzt auch bei 
unterschiedlicher Fälligkeit gegen solche Ansprüche aufzurechnen, 
die er gegen unsere Mutter-, Tochter-, Schwester oder sonst 
verbundener Gesellschaft hat. 

Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des HGB und reicht seine 
Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtlichen Forderungen zu 
tilgen, so bestimmen wir - auch bei deren Einstellung in laufende 
Rechnung - auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird. 

8. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist 83458 
Schneizlreuth. Gerichtstand für alle aus dem Vertragsverhältnis 
sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden 
Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) mit 
Vollkaufleuten ist, je nach Höhe des Gegenstandswerts das 
Amtsgericht in 83410 Laufen bzw. das Landgericht in 83278 
Traunstein. 

9. Datenschutzrechtlicher Hinweis  
 
Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass von uns 
personenbezogene Daten (Name, Anschrift und Rechnungsdaten) 
gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten werden im Rahmen 
der gesetzlichen Regelungen gespeichert. Zur Vertragsab-wicklung 
können die Daten innerhalb der Auftragsdatenverarbeitung an 
beauftragte Unternehmen (z.B. Konzernbuchhaltung) übermittelt 
werden. 
Im Zusammenhang mit der Vertragsanbahnung und der 
Vertragsdurchführung werden wir zum Schutz vor 
Forderungsausfällen personenbezogene Vertragsdaten des 
Käufers sowie Angaben über die nicht vertragsgemäße Abwicklung 
(z.B. Kündigung wegen Zahlungsverzug, beantragter 
Mahnbescheid bei unbestrittenen Forderungen, 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) an Auskunfteien übermitteln 
und dort entsprechende Auskünfte einholen. Soweit während des 
Vertragsverhältnisses solche Daten bei den Auskunfteien aus 
anderen Kundenverhältnissen anfallen, erhalten wir hierüber 
Auskunft. Diese Meldungen dürfen gemäß Bundesdaten-
schutzgesetz nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen eines 
Vertragspartners der Auskunftei oder der Allgemeinheit erforderlich 
ist und dadurch die schutzwürdigen Belange des Käufers nicht 
beeinträchtigt werden. Die Auskunftei speichert die Daten, um den 
ihr angeschlossenen Unternehmen Informationen zur 
Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können. Die Auskunftei 
stellt den ihr angeschlossenen Unternehmen die Daten nur zur 
Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der 
Datenübermittlung glaubhaft darlegen. 
Der Käufer erhält auf Wunsch die Anschrift der Auskunfteien, mit 
denen wir zusammenarbeiten. 

10. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen vorstehender 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder unwirksam werden, 
berührt dies die Wirksamkeit der Geschäftsbedingungen und des 
Vertrages im Übrigen nicht. Die Parteien sind indes darüber einig, 
dass anstelle der unwirksamen Bestimmung eine neue wirksame 
Bestimmung vereinbart wird, die dem wirtschaftlichen Sinn der 
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 


